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Bedenklicher Entscheid betreffend  
Tempo 30 in der Sevogelstrasse 

Das Bundesgericht hat die Beschwerde des ACS beider Basel gegen die Einführung von 
Tempo 30 in der Sevogelstrasse - einer verkehrsorientierten Ausnahmetransportroute – 
abgewiesen. Dies ist umso erstaunlicher, als sich die beigezogenen Bundesbehörden 
kritisch zum Vorhaben geäussert haben – und deutet darauf hin, dass es sich vor allem 
um einen politischen Entscheid handelt.  

Mit Bedauern hat der ACS beider Basel zur Kenntnis nehmen müssen, dass das Bun-
desgericht die im Januar 2017 eingereichte Beschwerde gegen die Einführung von 
Tempo 30 in der Sevogelstrasse abgelehnt hat. 

Dieser Entscheid ist überraschend gekommen: Sowohl das Bundesamt für Strassen 
(ASTRA) als auch das Bundesamt für Umwelt (BAFU) haben in ihren Stellungnahmen 
Bedenken gegen dieses Vorhaben geäussert und ein neues Gutachten, respektive er-
gänzende Abklärungen verlangt.  

Wie zu befürchten war, beurteilt das Basler Bau- und Verkehrsdepartement in ihrer heu-
tigen Medienmitteilung diesen Entscheid in dem Sinne als «wegweisend», als dass 
Tempo 30 somit auch auf verkehrsorientierten Hauptverkehrsstrassen zulässig sei. 

Genau um dies zu verhindern, ist der ACS beider Basel ans Bundesgericht gelangt. Er 
wehrt sich seit jeher nicht generell gegen Tempo 30, sondern explizit nur gegen Tempo 
30 auf verkehrsorientierten Hauptachsen. Dies, weil die Missachtung der sogenannten 
Strassennetzhierarchie dazu führt, dass die Kanalisationswirkung der dafür bestimmten 
Achsen massgeblich beeinträchtig wird und es infolgedessen zu unerwünschten Ver-
kehrsverlagerungen in Quartierstrassen mit entsprechend negativen Konsequenzen 
kommt. 

Zudem ist der ACS beider Basel überzeugt davon, dass mit der Einführung von Tempo 
30 in der Sevogelstrasse die behaupteten Verbesserungen bezüglich Lärm und Sicher-
heit nicht erreicht werden können. Vor allem deshalb nicht, weil gemäss Gutachten zur 
Einhaltung von Tempo 30 in der Sevogelstrasse zusätzliche verkehrsberuhigende Mas-
snahmen wie Schaffung von Torsituationen, Verengungen, Reduktion der Fahrbahn-
breite und Gliederung des Trassenraums durch versetzte angeordnete Parkfelder not-
wendig sind. Diese werden einerseits zu zusätzlichem Stop-and-Go-Verkehr und damit 
entsprechend mehr Emissionen führen. Anderseits wird es wegen der Verschlechterung 
der Übersichtlichkeit des Strassenraums auch zu mehr Gefahrensituationen kommen. 

Der ACS beider Basel hält fest, dass dieser Bundesgerichts-Entscheid, so bedenklich, 
wie er auch sein mag, nichtsdestotrotz keine carte blanche für die Einführung von Tem-
po 30 auch auf verkehrsorientierten Hauptverkehrsachsen ist. Basel-Stadt hat heute be-
reits den schweizweit mit Abstand geringsten Anteil an verkehrsorientierten Strassen. 

Der ACS beider Basel wird sich auch weiterhin für eine vernünftige Verkehrspolitik stark 
machen und sich gegen eine flächendeckende Einführung von Tempo 30 wehren. 
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Unterlagen: 

• Beschwerde des ACS beider Basel 
• Stellungnahme des ASTRA 
• Stellungnahme des BAFU 
• Bundesgerichtsentscheid 
 
https://www.dropbox.com/sh/xzpa01mx2da43nu/AACEfQl5jOGglsxFZZmk5liFa?dl=0 
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